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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 14.11.2019 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für öffentliche Ordnung, 

Sicherheit, Ortsteile und Ehrenamt 

28.11.2019 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.12.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01  

Der Stadtrat beschließt die Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung Leitstellen (Anlage 2). 

 

02 

Die Verwaltung wird unter Federführung des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Bildung der Zentralen Leitstelle 

Mitte zu veranlassen und eine Zweckvereinbarung zur Realisierung und Betrieb der Zentralen 

Leitstelle Mitte vorzubereiten. 

 

03 

Das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird beauftragt, ab dem 

01.01.2020 vierteljährlich dem Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und 

Ehrenamt zur Umsetzung der Beschlusspunkte Bericht zu erstatten. 

 

 

 

 

 

14.11.2019 gez. A. Bausewein    
Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

03 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Verwaltungsvereinbarung über die 

Zusammenarbeit bei der Neustrukturierung 

der Zentralen Leitstellen im Freistaat 

Thüringen 

 

Drucksache 2076/19 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2019 2020 2021 2022 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

1 - Anschreiben des TMIK 

2 - Verwaltungsvereinbarung Leitstellen 

3 - aktueller Entwurf der Förderrichtlinie 

4 - Produktabkündigung des Einsatzleitsystems der Zentralen Leitstelle Erfurt (Command MP 4.16) 

5 - Produktabkündigung des Notrufabfrage-/Vermittlungssystem der Zentralen Leitstelle Erfurt 

6 - Information über die Nichtrealisierbarkeit der TR-Notruf 2.0 im Produktivsystem 

 

Die Anlagen 4 – 6 sind nicht öffentlich  und liegen je einmal in den Fraktionen zur Einsichtnahme 

aus.  

 

 

 

Sachverhalt 

Im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und 

Vergaben (08.05.2019) und des Ausschusses für öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile 

(14.05.2019) wurde über die Drucksache 0582/19 informiert, dass die Zentralen Leitstellen im 

Freistaat Thüringen konsolidiert werden sollen. Das Projekt wird durch den Freistaat Thüringen 

großzügig gefördert. 

 

Das abgestimmte Landeskonzept sieht u.a. vor, dass die künftige Zentrale Leitstelle Mitte mit 

Standort in Erfurt Aufgaben der Gebietskörperschaften: 

 

• der kreisfreien Stadt Weimar, 

• des Landkreises Sömmerda, 

• des Landkreises Weimarer Land und 
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• der kreisfreien Stadt Erfurt  

im Rettungsdienst, im Brandschutzes, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz 

wahrnehmen soll. 

 

Mit Schreiben Az. 24.7-2298-7/2018 vom 19. September 2019 wurde durch das Thüringer 

Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) den Aufgabenträgern die dem Projekt 

zugrundeliegende Förderrichtlinie sowie die zwischen dem TMIK und den Aufgabenträgern zu 

schließende Verwaltungsvereinbarung zugesandt. 

 

Die Verwaltungsvereinbarung ist Grundvoraussetzung für den Projektstart und den Erhalt von 

Zuwendungen aus der Förderrichtlinie Leitstellen. Sie ist spätestens bis Januar 2020 durch alle 

Aufgabenträger resp. deren politische Gremien zu schließen. 

 

Die Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung ist alternativlos, da sie zum einen den infolge der 

angestrebten wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen, Klimaveränderungen und 

Digitalisierung aktuell und künftig resultierenden erheblichen personellen, technologischen und 

finanziellen Anforderungen an den Betrieb von Zentralen Leitstellen durch eine verstärkte 

kommunale Zusammenarbeit begegnet und zum anderen erhebliche kurzfristige Investitionen 

von der Stadtverwaltung Erfurt abwendet, die sich aus der Produktabkündigung der in der 

Zentralen Leitstelle Erfurt eingesetzten Leitstellentechnik ergeben. 

 

 

 

 

 


	FLD_voname
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

